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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Veröffentlichung der neuen
Konzeption der Zusatzqualifizierung für Lehrkräfte im Bereich Deutsch als
Zweitsprache in der Erwachsenenbildung“ (ZQ DaZ) informieren, die im
Auftrag des Bundesamtes durch das Goethe-Institut erstellt wurde.

Eine Neuerung dieser Konzeption sind folgende vier Wahlmodule:
„Medienkompetenz“, „Testen, Prüfen, Evaluieren“, „linguistische
Kompetenz“ und „Umgang mit besonderem Förderbedarf“.
Erstmals können auch bereits nach 5- 15 Abs. 1 oder Abs. 2 IntV zugelassene
Lehrkräfte daran teilnehnmn.

Im Wahlmodul „Medienkompetenz“ werden aktuelle Themen wie der
Unterricht im Virtuellen Klassenzimmer und die Verwendung von
Lernmanagement-Systemen behandelt, was in Zeiten der Corona-Pandemie
von ganz besonderer Relevanz für die Lehrkräfte ist.
Pro Jahr kann die Teilnahme an bis zu zwei Wahlmodulen vom Bundesamt
gefördert werden. Die Kostenrückerstattung (max. 168 Euro pro Modul)
erfolgt auf Basis des Nachweises von 100 UE, die nach Abschluss eines jeden
Wahlmoduls im Integrations- bzw. Berufssprachkurs unterrichtet werden
mussen. '

Die ZQ-Einrichtungen bieten die neuen Wahlmodule ab Oktober 2020 an.
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Die neue Konzeption sowie nähere Informationen zu den Förder- sowie
Erstattungsvoraussetzungen des Bundesamtes für die Teilnahme an der
Zusatzqualifizierung bzw. den einzelnen Wahlmodulen erhalten Sie über
folgenden Link: wwwhamfde/Zulassung-ZQ-DaF-DaZ.
Für weitere Informationen zur Zusatzqualifizierung wenden Sie sich bitte an
eine der zugelassenen ZQ DaZ-Einrichtungen, die Sie ebenfalls unter o.g_.
Link finden.

Für eine Verbreitung dieses Schreibens an Interessierte bedanke ich mich
herzlich.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

5% Sgämujöäeg’kfäar—
Uta Saumweber-Meyer
Leiterin Abteilung „Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt“


